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der empfehlenswerte Weg, bevor überhaupt
direkt konfrontiert wird. Wenn weder empa-
thische Interventionen noch milde Konfrontation

Wirkung zeigen, kann der Berater sich
entscheiden, stark zu konfrontieren.

Carkhuff stellt folgenden Grundsatz auf:
— Kein Helfer konfrontiert einen Partner,
wenn eine andere Möglichkeit besteht.

- Kein Helfer konfrontiert einen Partner
stark, wenn eine milde Konfrontation ebenso
gut wirken wird (Carkhuff 1979, 119).

"\

Die neue
Tafel.
Jetzt ist sie fällig.
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Konfrontation ist auch nicht ein Verhalten,
das irgendwo und irgendwann eingesetzt
werden kann. Innerhalb des Beratungsprozesses

hat sie ihren Platz erst in der Verstehens-
und Aktionsphase.

Nennen wir zum Schluss einige Grundregeln,
die Helmut Stich (1977, 200—220) darlegt,
damit die Gefahren der Konfrontation in
vernünftigen Grenzen gehalten werden
können und damit die Konfrontation zum
Sich-selbst-Verstehen und zum wirksamen
Handeln des Gesprächspartners beiträgt.

Grundregeln für eine ethisch verantwortbare

Konfrontation

1. Eine Konfrontation muss im Geiste des
einfühlenden Verstehens durchgeführt
werden. Konfrontation, die aus
einfühlendem Verstehen erwächst, hat sehr
grosse Chancen, vom andern gut
aufgenommen zu werden.

2. Bei der Konfrontation muss in angemessen

vorsichtigen Worten gesprochen
werden; die eventuelle Vorläufigkeit
des implizierten Urteils muss angedeutet

werden.
3. Das Motiv meiner Konfrontation soll

mir bewusst sein. Im Normalfall sollte
das Grundmotiv der Konfrontation
sein, den andern im Sich-selbst-Verstehen

zu unterstützen.
4. Der emotionelle, geistige und körperli¬

che Zustand des andern muss vor der
Konfrontation abgewogen werden. Das
Risiko der Entwurzelung des andern
muss abgeschätzt werden.

5. Der Inhalt der Konfrontation muss
spezifisch sein, soll sich vorzugsweise
auf genau angebbare Verhalten
beschränken und wird in vielen Fällen in
mehreren Schritten eröffnet.

6. Der Inhalt der Konfrontation soll mit
dem übereinstimmen, was der Konfrontierende

im eigenen Leben tut. Hier
berührt sich die Fertigkeit der Konfrontation

mit einem andern fundamentalen
menschlichen Verhalten: der Echtheit.
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